Bundesnetzagentur

- Beschlusskammer 4 -
Az.: BK4-13-110

Beschluss

In dem Verwaltungsverfahren nach § 23 ARegV aufgrund des Antrags auf Genehmigung der
Investitionsmaflnahme

der TenneT TSO GmbH, Bernecker Stralle 70, 95448 Bayreuth, vertreten durch die Ge-
schaftsfUhrung,

Antragstellerin,

hat die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur fur Elektrizitdt, Gas, Telekommunikation,
Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn,

durch ihren Vorsitzenden  Alexander Ludtke-Handjery,
ihren Beisitzer Rainer Busch
und ihren Beisitzer Roman Smidrkal

am 27.06.2018

beschlossen:;

1. Die Investitionsmafnahme flir das Projekt
,Malnahmenpaket 115_1: Netzverstarkung und -ausbau im Bereich Mehrum*
wird genehmigt.
2. Die Genehmigung und die Anpassung der Erlésobergrenze sind befristet bis
31.12.2023.

3. Der Antragstellerin wird auferlegt, den sich aus den Griinden ergebenden Mittei-
lungspflichten nachzukommen.

Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs.
Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten.
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- Diese Entscheidung enthélt Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse -
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Griinde:
I

Die Antragstellerin begehrt die Genehmigung einer Investitionsmalnahme fur das Projekt
,MaBnahmenpaket 115_1: Netzverstarkung und -ausbau im Bereich Mehrum" gemaR § 23
Abs. 1.S.1 ARegV.

Die Antragstellerin ist Betreiberin eines Elektrizitdtsiibertragungsnetzes mit Sitz in Bayern.

Die Antragstellerin trégt vor, das technische Ziel der Investition sei die Verbesserung der
Netzanbindung des Kraftwerks Mehrum und die langfristige Sicherstellung eines leistungs-
starken 220-kV-Netzanschlusses der Stadtwerke Hannover am Standort Mehrum.

Zur Begrundung der Notwendigkeit fuhrt die Antragstellerin aus, dass aktuell in der 220-kV-
Netzebene, in welcher das Kraftwerk Mehrum angeschlossen sei, ein Engpass bestehe. Bei
Ausfall eines 220-kV-Stromkreises von Lehrte nach Mehrum komme es zu unzuldssig hoher
Belastung des parallelen Stromkreises. Eine (n-1)-sichere Anbindung der Region sei nicht
mehr gewahrleistet und die Einspeisung des Kraftwerks misse angepasst werden (Redis-
patch). Dartber hinaus sei mit dem 220-kV-Netzkunden Stadtwerke Hannover AG im Jahr
2014 die Vereinbarung getroffen worden, am Standort Mehrum langfristig den 220-kV-
Netzverknipfungspunkt aufrecht zu erhalten, da mittelfristig die zugesicherte Anschlusska-
pazitat der Stadtwerke Hannover AG am Standort Mehrum ansteige. Der getroffenen Ver-
einbarung seien umfangreiche gemeinsame Netzberechnungen vorausgegangen, bei wel-
chen eine 110-kV-Netzumstellung als zu leistungsschwach identifiziert worden sei. Eine 380-
kV-Netzumstellung der gesamten Anlagen in Mehrum hétte dagegen zu erheblichen Folge-
mafnahmen und zur Sicherstellung der Kurzschlussfestigkeit nachgelagerter Anlagen ge-
fuhrt. Das vorliegende Verfahren stehe in engem Zusammenhang zu dem MaRnahmenpaket
96_1: Netzausbau im GrofRraum Hannover zur Aufnahme von EEG-Einspeiseleistung (BK4-
12-805). Dieses Verfahren umfasse die Erhéhung der Umspannkapazitat in die 110-kV-
Netzebene aufgrund steigender EE-Einspeiseleistung im Raum Hannover. Beide Verfahren
wirden gemeinsam ein Gesamtkonzept fiir den GroRraum Hannover/Lehrte/Mehrum bilden,
wobei die vorliegend beantragte Malnahme ein eigenstandiges Netzausbauprojekt mit aus-
schlieRlicher Beteiligung des Hochstspannungsnetzes darstelle.

Das Projekt resultiere zudem aus dem von der Bundesnetzagentur bestétigten nationalen
Netzentwickiungsplan Strom (Zieljahr 2030; P115 M205).

Mit der vorliegenden InvestitionsmalRnahme soll eine neue 380-kV-Schaltanlage mit zwei
380/110-kV-Verbundkupplern in Mehrum errichtet werden. Fiir die Ma3nahme ergebe sich
das folgende Gerust:

Bezeichnung Anzahl/Menge

Neubau 380-kV-Schaltanlage Mehrum

380-kV-Schaltfelder 6 St.
380/220-kV-Transformator 2 St.
220-kV-Schaltfelder 2 St.
380-kV-Querkupplungen 2 St.
380-kV-Doppelleitung 3 km (2x1,5 km)

- Diese Entscheidung enthalt Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse -
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Die erstmalige Aktivierung war urspringlich fur das Jahr 2014 vorgesehen. Aus den aktuali-
sierten Antragsunterlagen geht allerdings hervor, dass die erstmalige Aktivierung fir das
Jahr 2016 geplant ist. Die vollstandige Inbetriebnahme soll im Jahr 2021 stattfinden.

Die Antragstellerin hat ||| | | I 2's oeplante Anschaffungs- und Herstellungskosten
fur die InvestitionsmalRnahme angegeben.

Die Antragstellerin hat am 29.03.2013 die Genehmigung der InvestitionsmalRnahme fur das
Projekt ,MalRnahmenpaket 115_1: Netzverstarkung und -ausbau im Bereich Mehrum® bean-
tragt. Mit Schreiben vom 09.07.2014 wurde das Verfahren — wie von der Antragstellerin mit
Schreiben vom 31.03.2014 beantragt — zunachst ruhend gestellt. In der Folge hat die An-
tragstellerin mit Schreiben vom 31.03.2015 sowie vom 07.07.2016 weitere Informationen zu
dem Projekt nachgereicht. Mit Schreiben vom 29.03.2018 hat die Antragstellerin eine Aufhe-
bung der Ruhendstellung beantragt.

Mit Schreiben vom 17.04.2018 wurde die Antragstellerin angehért. Sie hat mit Schreiben
vom 16.05.2018 wie foigt Stellung genommen:

Keine der bestehenden Anlagenguter der 220-kV-Ebene in Mehrum wiirde in den nachsten
funf Jahren nach Inbetriebnahme der im vorliegenden Verfahren errichteten neuen Anlagen
zuruckgebaut werden, da diese zur langfristigen Sicherstellung des 220-kV-Netzanschlusses
fur das Kraftwerk Mehrum und die Stadtwerke Hannover benétigt wiirden. In dem Verfahren
BK4-12-805 seien Investitionen im GroRraum Hannover zur Erh6hung der 380/110-kV-
Umspannkapazitat bereits genehmigt worden. In diesem Verfahren werde der 220-kV-
Standort Lehrte auf 110 kV umgestellt, so dass die betroffenen Anlagengiter in das Eigen-
tum der Avacon AG lbergehen kénnten. Das regionale 110-kV-Netz werde dann zukinftig
Uber die Standorte Mehrum und Landesbergen in der 380-kV-Netzebene angeschlossen.
Hierflr erfolge der Ersatz der 220/110-kV-Umspannung in Lehrte (drei 220/110-kV-
Transformatoren) mittels dreier 380/110-kV-Transformatoren in Mehrum und einem 380/110-
kV-Transformator in Landesbergen. Die ersatzrelevanten Anlagenguter seien somit alle im
Verfahren BK4-12-805 beantragt worden. Fir die vorliegende investitionsmalnahme sei
folglich ein Ersatzanteil von 0% anzusetzen.

Die Bundesnetzagentur hat die Regulierungsbehérde des Landes Bayern geman § 55 Abs. 1
S. 2 EnWG unter dem18.07.2013 tiber die Einleitung des Verfahrens informiert. Unter dem
18.05.2018 wurde der Beschlussentwurf gemaf § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG dem Bundeskartell-
amt und der Regulierungsbehérde des Landes Bayern zur Stellungnahme Ubersandt. Das
Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehérde haben von diesem Recht keinen Ge-
brauch gemacht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakte verwiesen.

- Diese Entscheidung enthalt Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse -



A. Formelle RechtmiBigkeit

. Zustandigkeit

Die Bundesnetzagentur ist geman § 54 Abs. 1 EnWG die zustandige Regulierungsbehdérde.
Die Zustéandigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG.

Il.  Antrag und Frist

Der Antrag auf Genehmigung einer InvestitionsmalRnahme wurde fristgerecht am 29.03.2013
bei der Bundesnetzagentur gestelit. Antrage auf Genehmigung von InvestitionsmaRnahmen
sind gemaR § 23 Abs. 3 S. 1 ARegV spatestens neun Monate vor Beginn des Kalenderjah-
res, in dem die Investition erstmals ganz oder teilweise kostenwirksam werden soll, bei der
Bundesnetzagentur zu stellen. Kostenwirksam wird die Investitionsmalinahme mit der erst-
maligen Aktivierung. Die Aktivierung kann entweder als Anlage in Bau oder als Zugang zum
Sachanlagevermoégen erfolgen. Fir die dem vorliegenden Antrag zugrundeliegende Investiti-
onsmafinahme ist aufgrund der aktualisierten Antragsunterlagen auf die erstmalige Aktivie-
rung im Jahr 2016 abzustellen.

lll. Anhérung

Der Antragstellerin wurde gemaR § 67 Abs. 1 EnWG die Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeben.

IV. Beteiligung von Bundeskartellamt und Landesregulierungsbehdrden

Die hier zustandige Regulierungsbehérde des Landes Bayern wurde gemaR § 55 Abs. 1 S. 2
EnWG von der Einleitung des Verfahrens benachrichtigt.

Dem Bundeskartellamt sowie der zustandigen Regulierungsbehdrde des Landes Bayern
wurde gemal § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

B. Genehmigungsfahigkeit

Fur das Projekt ,MaRnahmenpaket 115_1: Netzverstérkung und -ausbau im Bereich
Mehrum" ist eine Investitionsmalnahme geman § 23 ARegV zu genehmigen.

. Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestition

Die Genehmigung einer Investitionsmallnahme kann nach § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV - fur Ver-
teilernetzbetreiber in Verbindung mit § 23 Abs. 6 ARegV bzw. nach § 23 Abs. 7 ARegV - flr
Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen erfolgen. Unter Erweiterungsinvestitionen
sind MalRnahmen zu verstehen, die das bestehende Netz vergréRern. Dabei beschréankt sich
die VergréRerung nicht allein auf die physikalische Netzldnge, sondern umfasst auch die
MaRnahmen zur Schaffung von groRerem Kapazitdtsvolumen bzw. Transportmengenvolu-
men. Die Antragstellerin hat hinreichend nachgewiesen, dass es sich bei der dem Antrag zu
Grunde liegenden InvestitionsmaRnahme um eine Erweiterungsinvestition handelt, da durch
die beantragte MalRnahme der bestehende Engpass in der 220-kV-Netzebene in der Region
Lehrte/Mehrum behoben sowie die mittelfristig steigende zugesicherte Anschlusskapazitat
des Netzkunden Stadtwerke Hannover AG zur Verfligung gestellt werden kénnen.

- Diese Entscheidung enthalt Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse -
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Il. Genehmigungsféahigkeit nach § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV

Gemal § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV genehmigt die Bundesnetzagentur Investitionsmanahmen
fur Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen in die Ubertragungs- und Fernleitungs-
netze, soweit diese Investitionen zur Stabilitat des Gesamtsystems, fiir die Einbindung in das
nationale oder internationale Verbundnetz oder fiir einen bedarfsgerechten Ausbau des
Energieversorgungsnetzes nach § 11 EnWG notwendig sind. Eines derin § 23 Abs. 1 S. 2
Nr. 1 bis 9 ARegV genannten Regelbeispiele ist im vorliegenden Fall nicht einschlagig.

Die Notwendigkeit der Investitionsmalnahme fir einen bedarfsgerechten Ausbau des Ener-
gieversorgungsnetzes ergibt sich bereits aus der Bestéatigung des Netzentwicklungsplans
Strom (Zieljahr 2030) vom 22.12.2017 (Az. 613-8571-1-2) durch die Bundesnetzagentur.
Denn das vorliegende Projekt ist vollumfanglich von dieser Bestatigung umfasst.

lll. Ersatzanteil
Die vorliegende InvestitionsmaRnahme enthéalt keinen Ersatzanteil.

Grundsatzlich kénnen auch Investitionsmalinahmen, die keine reinen Ersatzinvestitionen
darstellen, einen Ersatzanteil enthalten. Bei diesen Investitionen kann nach der Verord-
nungsbegriindung zu § 23 ARegV die Abgrenzung zwischen Ersatzinvestitionen und Erwei-
terungs- oder Umstrukturierungsinvestitionen anhand einer prozentualen Aufteilung des je-
weiligen Investitionsvorhabens erfolgen.

Die vorliegende MaRRnahme stellt eine Erweiterungsmaflinahme an Anlagen und Leitungen,
bei denen die bereits vorhandenen Anlagen und Leitungen nicht innerhalb eines Zeitraums
von funf Jahren ab Inbetriebnahme der neuen Anlagen und Leitungen dauerhaft auBer Be-
trieb genommen werden dar. Bei einer solchen MalRnahme handelt es sich Ublicherweise um
eine Erweiterungsinvestition ohne Ersatzanteil. Auch im vorliegenden Fall sind keine An-
haltspunkte ersichtlich, die zu einer davon abweichenden Annahme fiihren. Die Antragstelle-
rin hat glaubhaft dargelegt, dass keine der bestehenden Anlagenguter der 220-kV-Ebene in
Mehrum in den nachsten funf Jahren nach Inbetriebnahme der im vorliegenden Verfahren
errichteten neuen Anlagen zuriickgebaut werden, da diese 220-kV-Anlagen zur langfristigen
Sicherstellung des 220-kV-Netzanschlusses fir das Kraftwerk Mehrum und die Stadtwerke
Hannover benétigt werden.

C. Genehmigungsdauer

Die Genehmigung der vorliegenden InvestitionsmaRnahme gilt ausschlieRlich fur den be-
nannten Einzelfall und ist auf den Zeitraum bis zum 31.12.2023 beschrankt.

L Beschrankte Genehmigungsdauer als Regelfall

Die Genehmigung einer InvestitionsmalRnahme geman § 23 ARegV ist bis zum Ende der
Regulierungsperiode, in der das Investitionsprojekt abgeschlossen wird, zu erteilen.

Das Investitionsprojekt gilt als abgeschlossen, wenn die wesentlichen Szenariobedingungen,
die dem Genehmigungsantrag zugrunde liegen, eingetreten sind. Sofern der Projektab-
schluss erst nach dem jeweiligen Basisjahri. S. d. § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV liegt, ist die Investi-
tionsmaRnahme bis zum Ende der folgenden Regulierungsperiode zu genehmigen. Nach
Ablauf der Genehmigung kénnen die Kosten der Investitionsmafnahme in die Ausgangsba-
sis nach § 6 Abs. 1 ARegV aufgenommen werden. Die konkrete Dauer der Genehmigung ist
einzelfallabhangig zu bestimmen. Sofern sich der Eintritt der Szenariobedingungen verzogert
oder sich die technischen Anforderungen an das Projekt wesentlich verandern, ohne dass

- Diese Entscheidung enthéit Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse -
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der Netzbetreiber dies zu vertreten hat, kann eine Verldngerung der Genehmigung beantragt
werden.

Die in § 23 Abs. 3 S. 6 ARegV erdffnete Méglichkeit der Beantragung einer Investitionsmali-
nahme fur mehrere Regulierungsperioden ermdéglicht dem Netzbetreiber die Verwirklichung
langerfristiger Projekte, die nicht vollstandig bis zur ndchsten Ermittlung der Eriésobergrenze
kostenwirksam werden. Aufgrund der Ermittlung des Ausgangsniveaus fur die Bestimmung
der Erlésobergrenze gem. § 6 Abs. 1 ARegV durch eine Kostenpriifung nach den Vorschrif-
ten des Teils 2 Abschnitt 1 der StromNEV bzw. GasNEV kénnen Teilkosten dieser Projekte,
die im relevanten Kalenderjahr noch nicht kostenwirksam geworden sind, nicht zur Bestim-
mung des Ausgangsniveaus flr die Bestimmung der Erlésobergrenze berucksichtigt werden.
Um eine erneute Antragstellung fiir ein bereits genehmigtes und teilweise kostenwirksam
gewordenes Investitionsvorhaben zu vermeiden kann der Antrag direkt fur mehrere Regulie-
rungsperioden gestellt werden.

Il. Konkrete Bestimmung der Genehmigungsdauer

Die Genehmigungsdauer der InvestitionsmalRnahme endet mit Ablauf der Regulierungsperi-
ode, in der die Szenariobedingungen eintreten. Sofern der Eintritt der Szenariobedingungen
erst nach dem Basisjahr der kommenden Regulierungsperiode liegt, endet die Genehmi-
gungsdauer der Investitionsmalnahme mit Ablauf der kommenden Regulierungsperiode. Da
von der Antragstellerin keine abweichenden Informationen zum Eintritt der Szenariobedin-
gungen im Antrag mitgeteilt wurden, sind mit der Inbetriebnahme der dem Antrag zu Grunde
liegenden Anlagen bzw. dem technischen Abschluss des Projektes die bestimmungsgemaie
Ingebrauchnahme und damit der Eintritt der Szenariobedingungen anzunehmen. Die Inbe-
triebnahme der Anlagen — und damit der Eintritt der Szenariobedingungen — soll gemaR den
Angaben der Antragstellerin im Jahr 2021 erfolgen. Das fur die Bestimmung der Genehmi- |
gungsdauer der InvestitionsmalRnahme maRgebliche Basisjahr ist das Jahr 2021. Die Ge-
nehmigung ist somit auf den Zeitraum bis zum 31.12.2023 zu beschranken.

D. Anpassung der Erlosobergrenze

Aufgrund der vorliegenden InvestitionsmaRRnahme kénnen gemal § 23 Abs. 1 S. 3 ARegV
Kapital- und Betriebskosten geltend gemacht werden. Die entsprechende Anpassung der
Erlésobergrenze nimmt die Antragstellerin gemal § 4 Abs. 3Nr. 2i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1
Nr. 6, 6a ARegV vor.

L. Umfang der Anpassung der Erlésobergrenze

Die Antragstellerin kann ihre Eriésobergrenze um die sich aus genehmigten Investitions-
mafRnahmen ergebenden Kosten und Erlése anpassen. Insgesamt diirfen sich die Kosten,
um die die Erlésobergrenze angepasst wird, lediglich auf die Teile der vorliegenden Investiti-
onsmaflnahme beziehen, die von der Genehmigung dem Grunde nach umfasst sind.

Fur die Berechnung der Kapital- und Betriebskosten hat die Antragstellerin gemaR § 23 Abs.
1 S. 4 ARegV die Vorgaben der Festlegung der Bundesnetzagentur zu den Kapital- und Be-
triebskosten gemaR § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 8a ARegV zu beriicksichtigen.

Als Betriebskosten kénnen gemaR § 23 Abs. 1 S. 4 ARegV jahrlich pauschal 0,8 Prozent der
fur die InvestitionsmaRnahme tatsachlich angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten geltend gemacht werden, soweit die Bundesnetzagentur nicht geman § 32 Abs. 1 Nr. 8a
ARegV fur bestimmte Anlageguter etwas Abweichendes festgelegt hat. Zurzeit hat die Bun-
desnetzagentur fur Offshore-Anlagen, Erdgasverdichter und Gasdruckregel- und Messanla-
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gen entsprechende Festlegungen getroffen, die ab dem Kalenderjahr 2011 anzuwenden und
auf der Internetseite der Bundesnetzagentur abzurufen sind.

Bei der Anpassung der Eriésobergrenze hat die Antragstellerin die zum Zeitpunkt der An-
passung der Erlésobergrenze aktuellen Festlegungen zu berlicksichtigen, soweit diese in
zeitlicher Hinsicht anwendbar sind.

Il. Zeitpunkt der Anpassung der Erlosobergrenze

Der Zeitpunkt der Anpassung der Erlésobergrenze richtet sich fiir die vorliegende Investiti-
onsmaflnahme nach § 11 Abs. 2S. 1 Nr. 6i.V.m. § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV. Danach kann
eine Anpassung der Erlésobergrenze unmittelbar im Jahr der Kostenentstehung stattfinden,
so dass zunachst auf Plankosten abzustellen ist.

Da aufgrund der aktualisierten Antragsunterlagen fur die vorliegende InvestitionsmaRnahme
von einer erstmaligen Kostenwirksamkeit im Jahr 2016 auszugehen ist, hatte bei einer ent-
sprechenden Genehmigung der InvestitionsmafRe zum 01.01.2016 eine Anpassung der Er-
I6sobergrenze stattfinden kénnen, obwohl der Antrag bereits zum 31.03.2013 mit einer zum
damaligen Zeitpunkt prognostizierten ersten Kostenwirksamkeit im Jahr 2014 gestellt wurde.
Eine solche Anpassung hat in der Regel nicht stattgefunden, da zu diesem Zeitpunkt noch
keine Genehmigung der InvestitionsmalRnahme vorlag. Der Ausgleich zwischen dem Betrag,
um den die Erlésobergrenze zum 01.01.2016 fur das vorliegende Projekt tatsdchlich ange-
passt wurde und nach der vorliegenden Genehmigung hatte angepasst werden drfen, er-
folgt gemaR § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV Uber das Regulierungskonto. Die Differenz wird auf dem
Regulierungskonto verbucht und mit dem dort geltenden Zinssatz verzinst.

Soweit eine Anpassung der Erlésobergrenze nicht bereits zum 01.01.2016, 01.01.2017 bzw.
01.01.2018 stattgefunden hat, kommt es zu einer tatsadchlichen Anpassung der Erlésober-
grenze erstmalig zum 01.01.2019.

Eine Anpassung der Erldsobergrenze erfolgt jahrlich fur die Dauer der Genehmigung.

Il. Nachtragliche Korrektur der Anpassung der Erlosobergrenze

Da es sich bei den fur die Anpassung der Erlésobergrenze heranzuziehenden Kapital- und
Betriebskosten um Planwerte handelt, ergibt sich die Notwendigkeit eines so genannten
Plan-Ist-Abgleichs zwischen den angesetzten Plankosten und den tatséchlich in dem be-
trachteten Jahr entstandenen Ist-Kosten fur die InvestitionsmaRnahme. Der Ausgleich der
sich aus der Gegeniiberstellung von Plan- und Ist-Kosten eventuell ergebenden Differenz
erfolgt gemaR § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV lber das Regulierungskonto. Die Differenz wird auf
dem Regulierungskonto verbucht und mit dem dort geltenden Zinssatz verzinst. Fur die
Durchfiihrung des Plan-Ist-Abgleichs sind von der Antragstellerin die Mitteilungspflichten
nach Abschnitt E.I. einzuhalten.

IV. Anpassung der Erldsobergrenze nach Auslaufen der Genehmigung geman § 23
ARegV

Bei der Anpassung der Erlésobergrenze im Zusammenhang mit InvestitionsmalRnahmen ist
auch § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6ai.V.m. § 23 Abs. 2a ARegV zu beachten. Danach sind die in den
letzten drei Jahren der Genehmigungsdauer der InvestitionsmaRnahme entstandenen Kapi-
tal- und Betriebskosten als Abzugsbetrag zu beriicksichtigen, indem sie bis zum Ende der
Genehmigungsdauer aufgezinst und gleichmagig tber 20 Jahre, beginnend mit dem Jahr
nach Ablauf der Genehmigungsdauer der Investitionsmafnahme, aufgelést werden. Fur die
Verzinsung gelten die Regelungen des § 5 Abs. 2 S. 3 ARegV. Mit dieser Regelung wird
verhindert, dass es durch den Wechsel auf die sofortige Kostenanerkennung in der Erlés-
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obergrenze zu einer doppelten Berlicksichtigung von Kapital- und Betriebskosten aus Inves-
titionsmaRnahmen kommt. Denn die in den letzten drei Jahren der Genehmigungsdauer der
InvestitionsmaBnahme entstandenen Kapital- und Betriebskosten wiirden ansonsten auf-
grund der neuen Regelung nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV sowohl im Rahmen der ge-
nehmigten Investitionsmalnahme als auch in der Erlésobergrenze gemal § 4 Abs. 1 ARegV
der folgenden Regulierungsbehdérde berticksichtigt.

E. Nebenbestimmungen, § 23 Abs. 5 ARegV
Die Genehmigung enthalt Nebenbestimmungen nach § 23 Abs. 5 S. 2 ARegV.

L Mitteilungspflichten, §§ 23 Abs. 5 S. 2, 28 ARegV
Die Antragstellerin hat den ihr im Folgenden auferlegten Mitteilungspflichten nachzukommen.
Diese konkretisieren die bereits nach § 28 Nr. 6 ARegV existierenden Mitteilungspflichten.

Die Erfullung dieser Mitteilungspflichten ersetzt nicht die gegebenenfalls notwendige Bean-
tragung einer Anderung der genehmigten InvestitionsmaRnahme.

1.  Anpassung der Eriésobergrenze

Der Antragstellerin wird auferlegt, die folgenden Angaben anhand der tatsachlichen Werte in
einer fur einen sachkundigen Dritten in nachvollziehbarer Weise mitzuteilen und zu belegen:

e Die tatsachlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten
o Aktivierungen als Anlagen in Bau
o Aktivierungen als Fertiganlagen
e Die Abzugspositionen
o Ruckstellungen
o Offentliche Férderungen
o Sonstige kostenmindernde Erlése
¢ Die Parameter
o Aufgenommenes Fremdkapital
o Erhaltene Baukostenzuschusse
o Tatsachliche Fremdkapitalzinsen
o Gewerbesteuerhebesatz
Bei der Ubermittlung dieser Angaben hat die Antragstellerin sich an dem jeweils aktuellen
Leitfaden der Bundesnetzagentur zu § 23 ARegV zu orientieren und den jeweils aktuell auf
der Internetseite der Bundesnetzagentur dafiir bereitgestelliten Erhebungsbogen zu verwen-
den. Ohne entsprechenden Nachweis ware es der Regulierungsbehédrde nicht méglich, zu
uberprifen, ob die bislang lediglich als Planwerte vorliegenden Angaben der Antragstellerin

insoweit auch tatséchlich so eingetreten sind. Die Beschlusskammer behélt sich vor, weitere
Anforderungen an Inhalt und Struktur der geforderten Daten vorzugeben.

- Diese Entscheidung enthélt Betriebs- und Ges;chéﬂsgeheimnisse -



2. Anderung des Projektes

Der Antragstellerin wird auferlegt, unmittelbar nach Kenntniserlangung eine Anderung des
Projektes, insbesondere Anderungen, die sich auf den Inbetriebnahmezeitpunkt, die wesent-
liche technische Gestaltung oder auf den Ersatzanteil auswirken, bei der Regulierungsbe-
horde anzuzeigen. Treten die Szenariobedingungen ein, so hat die Antragstellerin dies der
Regulierungsbehérde ebenfalls mitzuteilen.

Die Befugnis, die Antragstellerin zu verpflichten, unverziglich nach Kenntniserlangung eine
Anderung des Projektes anzuzeigen, ergibt sich aus § 23 Abs. 5 S. 2 ARegV. Die Informati-
onsverpflichtung ist notwendig, um der Regulierungsbehérde eine sachgerechte Kontrolle
der von der Antragstellerin vorzunehmenden Anpassung der Erliésobergrenze zu ermégli-
chen. Ohne entsprechenden Nachweis wére es der Regulierungsbehdrde nicht méglich, zu
Uberprufen, ob die geplante Projektausfiihrung der Antragstellerin insoweit auch tatsachlich
so eingetreten ist. In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu beriicksichtigen, dass der
Eintritt der Szenariobedingungen als das entscheidende Kriterium fur die Bemessung der
Genehmigungsdauer anzusehen ist.

Il Widerrufsvorbehalt

Die Genehmigung steht geman § 23 Abs. 5 S. 1 ARegV unter dem Vorbehalt des Widerrufs
fur den Fall, dass die Investition nicht der Genehmigung entsprechend durchgefiihrt wird.
Davon umfasst sind nicht nur die Nichtdurchfiihrung der Investition als solcher, sondern auch
von der Genehmigung abweichende Ausfiihrungen.

F. Kosten

Hinsichtlich der Kosten bleibt ein gesonderter Bescheid gemaR § 91 EnWG vorbehalten.

- Diese Entscheidung enthélt Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse -



Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Entscheidung ist die Beschwerde zulassig. Sie ist schriftlich binnen einer mit
der Zustellung der Entscheidung beginnenden Frist von einem Monat bei der Bundesnetza-
gentur fur Elektrizitat, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113
Bonn (Postanschrift: Postfach 80 01, 53105 Bonn) einzureichen. Zur Fristwahrung genigt
jedoch, wenn die Beschwerde innerhalb dieser Frist bei dem Beschwerdegericht, dem Ober-
landesgericht Disseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Disseldorf), eingeht.

Die Beschwerde ist zu begriinden. Die Frist fur die Beschwerdebegriindung betrégt einen
Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder
der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlangert werden. Die Beschwerdebegrindung
muss die Erklarung enthalten, inwieweit die Entscheidung angefochten und ihre Abdnderung
oder Aufhebung beantragt wird. Ferner muss sie die Tatsachen und Beweismittel angeben,
auf die sich die Beschwerde stiitzt. Beschwerdeschrift und Beschwerdebegriindung missen
durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein.

Die Beschwerde hat gemaR § 76 Abs. 1 EnWG keine aufschiebende Wirkung.

Tl A %W?O’V‘W(

Alexander Ludtke-Handjery Rainer Busch Roman Smidrkal

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer

- Diese Entscheidung enthélt Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse -



	A. Formelle Rechtmäßigkeit



